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Tagesordnungen

des Rates, seiner Ausschlisse,
der Bezirksvertretungen und Beirgte

In der 32. KW 2025
finden keine Sitzungen statt.

Offentliche
Zustellungen

FUr Erisa Cane,

zuletzt wohnhaft am Surck 37, 44225 Dortmund
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Hos-
pitalstralRe 2-4, Zimmer 0.07, folgendes Schrift-
stuck zur Abholung bereit:

Schreiben vom 23.07.2025
Aktenzeichen 3000-0-3434-0303

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 23.07.2025

Far Senan Damjani *12.05.1996,
zuletzt wohnhaft: Mergelteichstralle 67, 44225
Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
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mund, Luisenstralke 11-13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstlck zur Abholung bereit:

Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom
23.07.2025, Aktenzeichen 3702-0964.

Das bezeichnete Schriftstck kann in der vor-
genannten Dienststelle von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und
Freitag von 8-12 Uhr in Empfang genommen
werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstlick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 23.07.2025

FUr Amin Bin Nazar *17.09.2002,

zuletzt wohnhaft: Mergelteichstralle 67, 44225
Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstrale 11-13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstiick zur Abholung bereit:

Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom
23.07.2025, Aktenzeichen 3717-3043.

Das bezeichnete Schriftstick kann in der vor-
genannten Dienststelle von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und
Freitag von 8-12 Uhr in Empfang genommen
werden.
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Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verodffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 23.07.2025

Far Tarig Abu Tair *26.11.1977,

zuletzt wohnhaft: Hé6rder Neumarkt 10, 44263
Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstrafke 11-13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftstuck zur Abholung bereit:

Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom
23.07.2025, Aktenzeichen 3702-0522.

Das bezeichnete Schriftstick kann in der vor-
genannten Dienststelle von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 8-12 Uhr, 13—-15 Uhr und
Freitag von 8-12 Uhr in Empfang genommen
werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
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als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.
Dortmund, 23.07.2025

FUr Abdulrazak Alali Ali *01.01.2007,

zuletzt wohnhaft: Mergelteichstralle 67, 44225
Dortmund, liegt beim Sozialamt der Stadt Dort-
mund, Luisenstrale 11-13, 44137 Dortmund, fol-
gendes Schriftsttick zur Abholung bereit:

Widerruf der Zuweisung eines Obdachs vom
23.07.2025, Aktenzeichen 3702-0980.

Das bezeichnete Schriftstick kann in der vor-
genannten Dienststelle von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und
Freitag von 8-12 Uhr in Empfang genommen
werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch offentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 8§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.032006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 23.07.2025

FUr Abdulrazak Alali Alj,

zuletzt wohnhaft MergelteichstralRe 67, 44225,
liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Hos-
pitalstrale 2-4, Zimmer AS 0.06, 44149 Dort-
mund, folgendes Schriftstlick zur Abholung be-
reit:

RUckforderungsbescheid vom 24.07.2025,
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Aktenzeichen 3000-0-3531-0732

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verodffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 24.07.2025

Far Ahnmad Semmar-Kougi *21.01197],
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der
Stadt Dortmund, Luisenstrale 11-13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstick zur Abholung be-
reit:

GebUhrenbescheid vom 13.06.2025,
zum Aktenzeichen 3717-0725.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der
Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-
12 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
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be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 24.07.2025

FUr Frau Schauer,

letzte bekannte Anschrift: Am Taufling 3, 44149
Dortmund, liegt bei der Stadt Dortmund — Un-
terhaltsvorschusskasse —, VolRkuhle 37, 44141
Dortmund, Raum 3015, folgendes Schriftsttick
bereit:

Aufhebungsbescheid gem. § 48 Sozialgesetz-
buch X (SGB X),

Schauer, Thiago, geb. Am 10.05.2012,
Aktenzeichen — 51-IW-UV-02-3650.

Das Schriftstick kann in der oben erwdhnten
Dienststelle montags bis donnerstags von 8-
12 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftsttick ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes fur das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - 1ZG)
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt
anzusehen, an dem seit dem Tage der Vero6f-
fentlichung in den Dortmunder Bekannt-
machungen zwei Wochen verstrichen sind.

Durch die o6ffentliche Bekanntmachung kén-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen (§ 10
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Dortmund, den 30.07.2025

Fur Isabella Kleider,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstralke 11-13, 44137 Dortmund, folgendes
Schriftstick zur Abholung bereit:

GebUhrenbescheid vom 07.05. und 15.04.2025
fur den Zeitraum des Aufenthaltes in der Frau-
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enubernachtungsstelle, Nortkirchenstrale 15,
44263 Dortmund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der
Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-
12 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verdffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 28.07.2025

FGr Jasemin Akinli,

liegt beim Sozialamt der Stadt Dortmund, Lui-
senstrale 11-13, 44137 Dortmund, folgendes
Schriftstick zur Abholung bereit:

GebUhrenbescheid vom 13.06.2025 fur den
Zeitraum des Aufenthaltes in der Frauenuber-
nachtungsstelle, NortkirchenstraRe 15, 44263
Dortmund.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der
Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-
12 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstick wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.
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Das Schriftstuck gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.032006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/ Verdffentlichung dieser Benachrichtigung
— als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abge-
holt worden ist.

Dortmund, 28.07.2025

FUr Waheed Bakhsh Qureshi *21.06.1975,
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der
Stadt Dortmund, Luisenstrafie 11-13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstick zur Abholung be-
reit:

Gebuhrenbescheid vom 28.07.2025,
zum Aktenzeichen 3717-0967.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der
Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-
12 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstick wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.032006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 28.07.2025

FUr Tobias Rambow *27.09.1989,
unbekannt verzogen, liegt beim Sozialamt der
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Stadt Dortmund, LuisenstralRe 11-13, 44137 Dort-
mund, folgendes Schriftstick zur Abholung be-
reit:

GebUhrenbescheid vom 29.07.2025,
zum Aktenzeichen 3717-0968.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Donnerstag in der
Zeit von 8-12 Uhr, 13-15 Uhr und Freitag von 8-
12 Uhr in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein-West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verodffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Far Jiri Bela,

wohnhaft: CZ-40721 Ceskd Kamince, Smetano-
va 264, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 207, folgendes
Schriftstuck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 06.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AM 778 888 576.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.
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Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstlick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FUr Mihai Mirceq,

wohnhaft: RO-820229 Tulceq, Livezilor Str Nr 15,
liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6-8, Zimmer 208, folgendes Schriftstlick
zur Abholung bereit:

Bescheid vom 03.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi CC 778 820 793.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 8§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.032006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
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als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.
Dortmund, 29.07.2025

Far Carpaci Mandra,

wohnhaft: PL-80-297 Banino, Tuchomska, liegt
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-
8, Zimmer 219, folgendes Schriftstick zur Abho-
lung bereit:

Bescheid vom 03.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi CB 786 719 400.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Far Nikusha Gvasalia,

wohnhaft: GE-7406 Tbilisi, 9 Brother Kherkheulk-
herkheul, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 219, folgendes
Schriftstick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 06.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AH 715 654 926.
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13-17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — [ZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Fur Pietro Loquace,

wohnhaft: 1-92027 Licata, Via Moncenisio 4, liegt
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6—
8, Zimmer 206, folgendes Schriftstick zur Abho-
lung bereit:

Bescheid vom 12.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi CA 715 612 093.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.
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Das Schriftstuck gilt gem. 8§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Far loar Tioge Rodrigues Carvalhido,
zuletzt wohnhaft: 44135 Dortmund, c/o City-
wache Burgwall 6-8, liegt beim Rechtsamt der
Stadt Dortmund, Markt 6—8, Zimmer 210, folgen-
des Schriftstlck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 23.07.2025,
Aktenzeichen 30/Owi BA 715 811 711.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13-17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verodffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025
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FUr Fatmir Cekuy,

zuletzt wohnhaft: 44339 Dortmund, Eschbruck-
weg 8C, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 213, folgendes
Schriftsttick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 10.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AD 715 735 322.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 8§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.032006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Far Alexandru-Virgil Radu,

wohnhaft: RO-127355 Jud. BZ Sat. Merei, Str
Armoniei 16, liegt beim Rechtsamt der Stadt
Dortmund, Markt 6-8, Zimmer 207, folgendes
Schriftstick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 16.12.2024,
Aktenzeichen 30/Owi CZ 715 440 330.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
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von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13-17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verdffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FUr Relu Rady,

zuletzt wohnhaft: 58285 Gevelsberg, Milsper
Straflde 45, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 207, folgendes
Schriftstuck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 30.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi CZ 715 676 962.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
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vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Fur Gianfranco Arguello,

wohnhaft: USA-33149 Key Biscane, 775 Curtis-
wood Dr, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 206, folgendes
Schriftsttick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 06.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AB 778 828 689.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 8§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.032006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FUr Derk Lauricks,
wohnhaft: USA-95050 Santa Clarag, Berna Street
1628, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
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mund, Markt 6-8, Zimmer 206, folgendes
Schriftstdck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 11.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi CA 561 363 749.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13-17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verodffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Fur Johannes J P M Hurk,

wohnhaft: NL-5384 VS Heesch, Monseigneur Vd
Hurkin 23, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 210, folgendes
Schriftstuck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 11.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AJ 778 888 762.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15.30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.
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Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstlick gilt gem. §§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FUr Hasan Simsek,

zuletzt wohnhaft: 51061 KéIn, Roggendorfstrafie
12, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dortmund,
Markt 6-8, Zimmer 215, folgendes Schriftstlick
zur Abholung bereit:

Bescheid vom 27.05.2025,
Aktenzeichen 30/Owi BC 778 787 761.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 8§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.032006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
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als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.
Dortmund, 29.07.2025

Far Ram Kumar Tamang,

wohnhaft: NEP-449000 Nuwakot, Kakani 4, liegt
beim Rechtsamt der Stadt Dortmund, Markt 6-
8, Zimmer 202, folgendes Schriftstick zur Abho-
lung bereit:

Bescheid vom 10.07.2025,
Aktenzeichen 30/Owi BD 715 791 478.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FOr Petrus Antonius Johannes Gerardus Berlo,
wohnhaft: NL-5741 AT Beek en Donk, Burg Van
Der Weidenlaan 40, liegt beim Rechtsamt der
Stadt Dortmund, Markt 6-8, Zimmer 207, fol-
gendes Schriftstlck zur Abholung bereit:

Bescheid vom 13.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AM 715 708 058.
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Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13-17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — [ZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FUr Mohamad Tallo,

wohnhaft: NL-6882 HH Velp, Wiardi Beckmanst-
raat 12, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 202, folgendes
Schriftsttick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 11.06.2025,
Aktenzeichen 30/Owi BD 778 907 643.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.
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Das Schriftstuck gilt gem. 8§ 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

Far Niels Braspenning,

wohnhaft: NL-4871 LM Etten-Leur, Schutsgilde-
laan 30, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 202, folgendes
Schriftstick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 28.05.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AC 786 677 333.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13-17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftsttick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Verodffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025
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Far Niko Rapaij,

zuletzt wohnhaft: 44283 Wuppertal, Tannen-
stralRe 66, liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 207, folgendes
Schriftsttick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 14.07.2025,

Aktenzeichen 30/Owi CZ 778 950 948.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
tag von 8-12 Uhr und 13-17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftstuck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstlick gilt gem. §8 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Veroffentlichung dieser Benachrichtigung -
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FUr lon Gabor,

wohnhaft: RO-547539 Jud. Ms. Sat. Vadas, un-
bekannt], liegt beim Rechtsamt der Stadt Dort-
mund, Markt 6-8, Zimmer 208, folgendes
Schriftsttick zur Abholung bereit:

Bescheid vom 24.07.2025,
Aktenzeichen 30/Owi AG 715 811 622.

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten
Dienststelle von Montag bis Dienstag in der Zeit
von 8-12 Uhr und 13-15:30 Uhr sowie Donners-
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tag von 8-12 Uhr und 13=17 Uhr in Empfang ge-
nommen werden.

Das Schriftsttck wird hiermit durch &ffentliche
Bekanntmachung zugestellt mit der Folge,
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen.

Das Schriftstuck gilt gem. 88 1 und 10 des Ver-
waltungszustellungsgesetzes Nordrhein—West-
falen (Landeszustellungsgesetz — LZG NRW)
vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der zurzeit
geltenden Fassung nach Ablauf von zwei
Wochen — gerechnet vom Tag der Bekanntga-
be/Versffentlichung dieser Benachrichtigung —
als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt
worden ist.

Dortmund, 29.07.2025

FOr Frau Rawan Karahwali,

letzte bekannte Anschrift: Frauenhaus Bochum,
Huestralde 15, 44787 Bochum liegt bei der Stadt
Dortmund — Unterhaltsvorschusskasse —, Vol3-
kuhle 37, 44141 Dortmund, Raum 3023 folgendes
Schriftstlick bereit:

Ablehnungsbescheid vom 22.07.2025
far Ihr Kind Asal Karahwali, geb. am 15.02.2022,
Aktenzeichen- 51-LU-UV-01-55I10.

Das Schriftstick kann in der oben erwdhnten
Dienststelle nach telefonischer Terminverein-
barung in Empfang genommen werden.

Das Schriftstuck ist nach § 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes fur das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG)
vom 07.032006 (GV NRW S. 94), in der zurzeit
geltenden Fassung, an dem Tage als zugestellt
anzusehen, an dem seit dem Tage der Verof-
fentlichung in den Dortmunder Bekanntma-
chungen zwei Wochen verstrichen sind.
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Durch die o6ffentliche Bekanntmachung kén-
nen Fristen in Gang gesetzt werden, nach de-
ren Ablauf Rechtsverluste drohen kénnen (§ 10
Abs. 2 Satz 4 LZG NRW).

Dortmund, den 29.07.2025

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Offentliche
Bekanntmachung

Wasserrecht: Feststellung des Planes des Ei-
genbetriebs Stadtentwdsserung Dortmund
.Durchlasserneuerung und naturnahe Umge-
staltung der Schondelle in Dortmund-Welling-
hofen”

Gem. § 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
fur das Land Nordrhein - Westfalen (VwVfG
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
12111999 (GV NW S. 602) zuletzt gecéindert durch
Gesetz vom 10.12.2024 (GV. NRW. S. 1184) wird
hiermit zur o&ffentlichen Kenntnis gebracht,
dass der Planfeststellungsbeschluss und ein
Exemplar des festgestellten Planes

.Durchlasserneuerung und naturnahe
Umgestaltung der Schondelle in
Dortmund-Wellinghofen”

in der Zeit vom 22.09.2025-06.10.2025

zu jedermanns Einsicht an folgendem Ort aus-
gelegt wird:

Umweltamt der Stadt Dortmund,
BrUckstralie 45,

44135 Dortmund,

Zimmer 420 und 425



Nr. 33 — 81. Jahrgang

Die Dienststunden des Umweltamtes der Stadt
Dortmund sind:

montags bis mittwochs 8:30-12 Uhr und

13-15 Uhr
donnerstags 8:30-12 Uhr und

13-17 Uhr
freitags 8:30-12.00 Uhr

Es ist notwendig sich vor der Einsichtnahme te-
lefonisch anzumelden und mit nachfolgend
genannten Ansprechpartnern einen Termin zu
vereinbaren.

Kontaktdaten:

Herr Schwalm (Tel. 0231 50-24078,
E-Mail: dirk.schwalm@stadtdo.de),

Herr Rips (Tel. 0231 50-29785,
E-Mail: frips@stadtdo.de).

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass
der Beschluss mit dem Ende der Auslegungs-
frist auch gegenuber den nicht gesondert be-
nachrichtigten Betroffenen als zugestellt gilt.

Dortmund, den 21.07.2025
Aktenzeichen 60/3-1-30-01-006303
Stadt Dortmund

Der Oberburgermeister
Untere Wasserbehorde
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Offentliche
Bekanntmachung

Bekanntmachung zu den Kommunalwahlen
2025

Sitzung des Wahlausschusses

- Ergebnisfeststellung zur Wahl der Oberbur-
germeisterin*des Oberburgermeisters am 14.
September 2025

Der Wahlausschuss fur die Kommunalwahlen
2025 tritt am

16. September 2025,
um 17 Uhr, Rathaus,
Saal Rothe Erde, Friedensplatz 1
zusammen.
Tagesordnung:
1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-
sitzer
2.  Feststellung des Ergebnisses zur Wahl der
Oberburgermeisterin*des  Oberburger-
meisters
3. Terminplanung
Die Sitzung ist 6ffentlich.
Dortmund, den 22.07.2025

gez.

NorbertDahmen
Wahlleiter
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Offentliche
Bekanntmachung

Bekanntmachung zu den Kommunalwahlen
2025

Sitzung des Wahlausschusses

— Ergebnisfeststellung zur Wahl des Rates, der
Bezirksvertretungen und des Regionalver-
bands Ruhr

Der Wahlausschuss fur die Kommunalwahlen
2025 tritt am

19. September 2025,
um 10 Uhr, Rathaus,
Saal der Partnerstadte, Friedensplatz 1
zusammen.
Tagesordnung:
1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-
sitzer
2. Feststellung des Ergebnisses zur Wahl des
Rates, der Bezirksvertretungen und des Re-
gionalverbandes Ruhr
3. Terminplanung
Die Sitzung ist 6ffentlich.
Dortmund, den 22.07.2025

gez

NorbertDahmen
Wahlleiter

Offentliche
Bekanntmachung

Bekanntmachung zu den Kommunalwahlen
2025

Sitzung des Wahlausschusses

— Ergebnisfeststellung zur Wahl des Integra-
tionsrates der Stadt Dortmund

Der Wahlausschuss fur die Integrationsrats-
wahl 2025 tritt am

19. September 2025,
um 11:30 Uhr, Rathaus,
Saal der Partnerstddte, Friedensplatz 1
zusammen.
Tagesordnung:
1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-
sitzer
2. Feststellung des Ergebnisses zur Wahl des
Integrationsrates der Stadt Dortmund
3. Terminplanung
Die Sitzung ist 6ffentlich.
Dortmund, den 22.07.2025

gez.

NorbertDahmen
Wahlleiter
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Offentliche
Bekanntmachung

Bekanntmachung zu den Kommunalwahlen
2025

Sitzung des Wahlausschusses — Ergebnisfest-
stellung zur méglichen Stichwahl der Oberbur-
germeisterin*des OberbUrgermeisters

Sofern bei der Wahl der OberbUrgermeiste-
rin*des Oberbulrgermeisters am 14. September
2025 keiner der Bewerber*innen mehr als die
Halfte der gultigen Stimmen auf sich vereinen
kann und am 28. September 2025 die Stich-
wahl durchgefUhrt wird, tritt der Wahlaus-
schuss am

30. September 2025,

um 15 Uhr,

Rathaus, Saal der Partnerstddte,
Friedensplatz 1

zusammen.

Tagesordnung:

1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-
sitzer

2. Feststellung des Ergebnisses zur Stichwahl
der OberbUrgermeisterin*des Oberbur-
germeisters

3. Terminplanung

Die Sitzung ist offentlich.

Dortmund, den 22.07.2025

gez

NorbertDahmen
Wahlleiter

Offentliche
Bekanntmachung

Amtsgericht Dortmund
Geschdfts-Nr.: 26 AR 3/25
Bitte bei allen Schreiben angeben!

Die Stadt Dortmund aus Dortmund hat am
31.01.2025 beantragt, fur die bisher nicht ge-
buchten, in der Gemarkung Kirchlinde liegen-
den Grundsttcke

- Kirchlinde, Flur 3, Flurstuck 403, Jungferntal-
straRe 34, Gebdude und Freiflédche, Misch-
nutzung mit Wohnen, 7.gm

- Kirchlinde, Flur 3, Flurstuck 599, Jungferntal-
stralde, Gebd&ude- und Freifldche, 0 gm (01

am)

das Grundbuch anzulegen und den Antrag-
steller als Eigentimer einzutragen.

Rechte Dritter sollen im Grundbuch nicht ein-
getragen werden.

Dem Antrag wird entsprochen, wenn nicht Ein-
wendungen Berechtigter innerhalb einer Frist
von einem Monat — vom Tage der Veroéffent-
lichung an gerechnet — beim Amtsgericht
Dortmund, Gerichtsplatz, 44135 Dortmund,
schriftlich angemeldet und glaubhaft ge-
macht werden. Anderenfalls kann Ihr Recht bei
der Anlegung nicht berucksichtigt werden.

Dortmund, 25.07.2025
Amtsgericht
gez

Wessel
Rechtspflegerin
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Offentliche
Bekanntmachung

Jahresabschluss 2024 der Technologiezen-
trum Dortmund Management GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Technolo-
giezentrum Dortmund Management GmbH hat
am 10.06.2025 den Jahresabschluss zum
3112.2024 festgestellt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der
Zeit vom 04.08.2025 bis 08.08.2025 bei der
Technologiezentrum Dortmund Management
GmbH, Emil-Figge-Stralie 80, 44227 Dortmund,
wdhrend der Ublichen BuUrozeiten zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prafung des Jahresabschlusses
und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprufungsgesellschaft audalis Treuhand
GmbH, hat am 13. Mai 2025 folgenden uneinge-
schrénkten Bestatigungsvermerk erteilt:

Bestatigungsvermerk des unabhdngigen Ab-
schlussprufers

An die Technologiezentrum Dortmund Manage-
ment GmbH, Dortmund

PrGfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technolo-
giezentrum Dortmund Management GmbH,
Dortmund, — bestehend aus der Bilanz zum 31.
Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung fur das Geschdftsjahr vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang,
einschliellich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden — gepruft.
DarUber hinaus haben wir den Lagebericht der
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Technologiezentrum Dortmund Management
GmbH, Dortmund, fur das Geschdftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 gepruUft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prafung gewonnenen Erkenntnisse

+ entspricht der beigeflgte Jahresabschluss
in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, fur Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und ver-
mittelt unter Beachtung der deutschen
Grundsdtze ordnungsmalRiger Buchfuhrung
ein den tatsdchlichen Verhdltnissen ent-
sprechendes Bild der Vermdgens- und Fi-
nanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2024 sowie ihrer Ertragslage fur das Ge-
schdaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. De-
zember 2024 und

+ vermittelt der beigefluigte Lagebericht ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Be-
langen steht dieser Lagebericht in Einklang
mit dem Jahresabschluss, entspricht den
deutschen gesetzlichen Vorschriften und
stellt die Chancen und Risiken der zukUnfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Gemadld § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erkléren wir, dass
unsere Prufung zu keinen Einwendungen gegen
die OrdnungsmaRigkeit des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts gefuhrt hat.

Grundlage fur die Prafungsurteile

Wir haben unsere Prufung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Uberein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsé@tze ordnungs-
mafiger Abschlussprufung durchgefuhrt. Un-
sere Verantwortung nach diesen Vorschriften



Nr. 33 — 81. Jahrgang

und Grundsdtzen ist im Abschnitt ,Verantwor-
tung des Abschlussprufers fur die Prifung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts” un-
seres Bestdtigungsvermerks weitergehend
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen
unabhdngig in Ubereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere
sonstigen deutschen Berufspflichten in Uber-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfullt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns er-
langten Prifungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Pri-
fungsurteile zum Jahresabschluss und zum La-
gebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter fur
den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
far die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, fUr Kapitalgesellschaften
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in
dllen wesentlichen Belangen entspricht, und
dafur, dass der Jahresabschluss unter Beach-
tung der deutschen Grundsdatze ordnungsma-
Riger Buchfuhrung ein den tatsdchlichen Ver-
haltnissen entsprechendes Bild der Vermod-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich fUr die internen Kontrollen, die sie
in Ubereinstimmung mit den deutschen Grund-
sdtzen ordnungsmagiger Buchfuhrung als
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Jahresabschlusses zu ermoglichen, der
frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Mani-
pulationen der Rechnungslegung und Vermo-
gensschadigungen) oder Irrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses
sind die gesetzlichen Vertreter dafur verant-
wortlich, die F&higkeit der Gesellschaft zur
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FortfUhrung der Unternehmenstdtigkeit zu be-
urteilen. Des Weiteren haben sie die Verant-
wortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortfuhrung der Unternehmenstdtigkeit,
sofern einschldgig, anzugeben. Daruber hin-
aus sind sie dafur verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortfuhrung der Unternehmenstdtigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatséchliche oder
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

AuRerdem sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich fur die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jah-
resabschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukunftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich fur die Vor-
kehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie
als notwendig erachtet haben, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Ubereinstimmung
mit den anzuwendenden deutschen gesetzli-
chen Vorschriften zu erméglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise fur die
Aussagen im Lagebericht erbringen zu kénnen.

Verantwortung des Abschlussprufers fur die
Prafung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darUber zu erlangen, ob der Jahresabschluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtimern ist, und ob der Lagebe-
richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prifung gewon-
nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den
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deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zu-
kainftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der un-
sere Prufungsurteile zum Jahresabschluss und
zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maf an
Sicherheit, aber keine Garantie dafur, dass
eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prufer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sdtze ordnungsmaRiger Abschlussprufung
durchgeflhrte Prufung eine wesentliche fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-
stellungen kénnen aus dolosen Handlungen
oder Irrtimern resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernunftigerweise er-
wartet werden kdénnte, dass sie einzeln oder
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-
ten beeinflussen.

Die Welbsite des Instituts der Wirtschaftspruifer
(Ibw) enthdlt unter
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/be-
staetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie/
eine weitergehende Beschreibung der Verant-
wortung des Abschlussprufers fur die Prafung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Be-
statigungsvermerks.

Dortmund, den 02.07.2025

Technologiezentrum Dortmund Management
GmbH

Dirk Sturmer
Geschaftsfuhrer
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Offentliche
Ausschreibungen
und Vergaben

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend ndher beschriebene
Dienstleistung durch ein offenes Verfahren
nach VgV zu vergeben:

.Max-Planck-Gym,, Div. Sanierungsmafnah-
men, TGA AG 4"

Die vollsténdige Bekanntmachung sowie der
Bewerberbogen stehen fur einen uneinge-
schrankten direkten Zugang gebuhrenfrei zur
Verfigung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend ndher beschriebene
Bauleistungen durch o&ffentliche Ausschrei-
bung zu vergeben.

Bauvorhaben:

Ausbau der vier Bushaltesteige in der Otto-
Hahn-Strafse und Pausenposition, B358/25,
Gewerk: Stralkenbauarbeiten

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:

Teile A bis A4:


https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie
https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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314t Straldenaufbruch entsorgen
68t Asphalt entsorgen

n7t Beton entsorgen

15 gm Fahrbahnbefestigung aus

Asphalt von 10 bis 20 cm auf-
nehmen

555 gm Betonpflaster aller Art aufneh-
men und entsorgen

340 gm Platten aus Beton aller Art auf-
nehmen und entsorgen

271t FSS 0/45 einbauen

194 m Borde aufnehmen und entsor-
gen

153 gm Betonpflaster grau liefen und
verlegen

3556 gm Pflaster fUr Querungsstellen und
Buskaps liefern und verlegen

32gm Rippensteine weil} liefern und
verlegen

133 gm AC 22 TS; 10 cm einbauen

133 gm AC16BS; 6,5 cm einbauen

133 gm AC 8DS; 3,5cm einbauen

Baubeginn:  Spdtestens 12 Werktage nach
Zugang Auftragsschreiben

Bauende: Innerhalb von 60 Werktagen

nach Baubeginn

Die vollstdindige Bekanntmachung sowie die
Vergabeunterlagen stehen fur einen uneinge-
schrénkten direkten Zugang gebuhrenfrei zur
Verflgung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend ndher beschriebene
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Bauleistungen durch o&ffentliche Ausschrei-
bung zu vergeben.

Bauvorhaben:

UV Punktuelle Fahrbahn, Gehweg- und Rad-
weginstandsetzung  2026-2027, Gewerk:
StraRenbauy, Los 1 und 2

Umfang der zu vergebenden Bauleistungen:
Rahmenvertrag

Die vollstdndige Bekanntmachung sowie die
Vergabeunterlagen stehen fur einen uneinge-
schrankten direkten Zugang gebuUhrenfrei zur
Verfugung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der
Stadt Dortmund beabsichtigt, nachfolgend
ndher beschriebene Baumalknahme nach
beschrdnkter Ausschreibung zu vergeben.

Bekanntmachung gemdld VOB Teil A, § 20 Abs.
4

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, ViktoriastraRe 15, 44135 Dort-
mund, Tel: 0231 50-28215, Fax: 0231 50—-29458,
E-Mail: imehlgarten@stadtdo.de

AusfUhrung von Bauleistungen, aumafnahme:
Sportanlage Huttenhospitalstralke, Gewerk:
Kunstrasensanierung

in Dortmund

Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:


https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Kunstrasensanierung

voraussichtlicher Ausfuhrungszeitraum:

Baubeginn:  Spdtestens 12 Werktage nach
Zugang des Auftragsschreibens
Bauende: Innerhalb von 48 Werktagen

nach vorstehend genannter Frist
far den AusfUhrungsbeginn

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Be-
kanntmachung ihrer Verodffentlichungspflicht
gemdadl’ § 20 Abs. 4 VOB/A nach. Da es sich um
eine beschrénkte Ausschreibung handelt,
wurde der Bieterkreis bereits im Vorhinein fest-
gelegt. Die Erweiterung des Bieterkreises ist
nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewerbungen
von zusdtzlichen Bietern kdnnen daher nur bei
zukunftigen Ausschreibungen bertcksichtigt
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur
Minimierung des Verwaltungsaufwandes auf
die Versendung einer Eingangsbestdtigung
auf lhre Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet
wird.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend ndher beschriebene
Dienstleistung durch ein Verhandlungsverfah-
ren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV zu
vergeben:

~Aufwertung und Umgestaltung von Platzen
und StraRenrdumen und Neugestaltung von
Spielfléichen”.
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Die vollstdndige Bekanntmachung sowie der
Bewerberbogen stehen fur einen uneinge-
schrankten direkten Zugang gebuUhrenfrei zur
Verfugung unter:
https://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend ndher beschriebene
Leistung durch ein Offenes Verfahren zu ver-
geben.

Leistung:

.Rahmenvertrag zur Beschaffung von PKW aus

dem Kombi-Segment” - 1.376/25

Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es
sich um einen Rahmenvertrag Uber die Liefe-
rung von PKW aus dem Kombi-Segment ge-
mMafd Leistungsbeschreibung fur zwei Jahre.

Die vollstdndige Bekanntmachung sowie die
Vergabeunterlagen stehen fur einen uneinge-
schrankten direkten Zugang gebuUhrenfrei zur
Verfugung:
http:/[evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der
Stadt Dortmund beabsichtigt, nachfolgend
ndaher beschriebene Baumalknahme nach be-
schrénkter Ausschreibung zu vergeben.


https://evergabe.nrw.de/VMPCenter
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter
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Bekanntmachung gemdld VOB Teil A, § 20 Abs.
4

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, ViktoriastraRe 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50-24098, Fax: 0231 50—-29458,
E-Mail: dpreuss@stadtdo.de

Ausfuhrung von Bauleistungen, aumaRnahme:
Leibniz-Gymnasium, Gewerk: Fordertechnik,
Aufzuganlage

in Dortmund

Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:

Fordertechnik, Aufzuganlage

voraussichtlicher Ausfuhrungszeitraum:

Baubeginn:  spdtestens 12 Werktage nach
Zugang des Auftragsschreibens
Bauende: in der im beigefugten Bauzei-

tenplan ausgewiesenen Fertig-
stellungsfrist.

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Be-
kanntmachung ihrer Verodffentlichungspflicht
gemdadl’ § 20 Abs. 4 VOB/A nach. Da es sich um
eine beschrénkte Ausschreibung handelt,
wurde der Bieterkreis bereits im Vorhinein fest-
gelegt. Die Erweiterung des Bieterkreises ist
nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewerbungen
von zusdtzlichen Bietern kdnnen daher nur bei
zuklnftigen Ausschreibungen berdcksichtigt
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur
Minimierung des Verwaltungsaufwandes auf
die Versendung einer Eingangsbestdtigung
auf lhre Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet
wird.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der
Stadt Dortmund hat nachfolgend ndher be-
schriebene BaumaRknahme nach freihéndiger
Vergabe vergeben.

Bekanntmachung gemdafd VOB Teil A, § 20, Abs.
3 und gemafk Nr. 1.4 des RdErl. d. Ministeriums
fur Wirtschaft, Mittelstand und Energie, des In-
nenministeriums, des Finanzministeriums, des

Ministeriums fur Innovation, Wissenschaft, For-

schung und Technologie und des Ministeriums

far Bauen und Verkehr vom 3. Februar 2009

- AZ:121 - 80-20/02 -

o) Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaf-
fungszentrum, Abt. 19/3, ViktoriastraRe 15,
44135 Dortmund, Tel:. 0231 50-24098, Fax:
023150-29458, E-Mail: dpreuss@stadtdo.de

b) Freihandige Vergabe, Vergabe-Nr. B082/25

c) Ausfuhrung von Bauleistungen, BaumaR-
nahme:

Heroldstrae 72, Gewerk: Tischlerarbeiten

d) in Dortmund

e) Beauftragtes Unternehmen:

Giese & Liebelt GmbH, Sitz: Dortmund

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der
Stadt Dortmund beabsichtigt, nachfolgend
ndher beschriebene Baumalinahme nach be-
schrénkter Ausschreibung zu vergeben.

Bekanntmachung gemdfd VOB Teil A, § 20 Abs.
4
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, ViktoriastraRe 15, 44135 Dort-
mund, Tel.: 0231 50-27458, Fax: 0231 50-29458,
E-Mail: mbuttwill@stadtdo.de
Ausfihrung von Bauleistungen, BaumaR-
nahme:

Teilumgestaltung AuRenbereich, Gewerk: Gala
Bau TEK EbbingstraRe (Los 1), TEK Aufm Lehm-
brink (Los 2)

in Dortmund

Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:

Gala Bau TEK EbbingstraRe (Los 1), TEK Auf'm
Lehmbrink (Los 2)

voraussichtlicher Ausfuhrungszeitraum:

Baubeginn:  10/25 (Los 1) und 9/25 (Los 2)

Bauende: 12/25 (Los 1und Los 2)

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Be-
kanntmachung ihrer Verodffentlichungspflicht
gemdadl’ § 20 Abs. 4 VOB/A nach. Da es sich um
eine beschrénkte Ausschreibung handelt,
wurde der Bieterkreis bereits im Vorhinein fest-
gelegt. Die Erweiterung des Bieterkreises ist
nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewerbungen
von zusdtzlichen Bietern kdnnen daher nur bei
zuklnftigen Ausschreibungen berdcksichtigt
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur
Minimierung des Verwaltungsaufwandes auf
die Versendung einer Eingangsbestdtigung
auf lhre Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet
wird.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister
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Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum der
Stadt Dortmund beabsichtigt, nachfolgend
ndaher beschriebene Baumalknahme nach be-
schrénkter Ausschreibung zu vergeben.

Bekanntmachung gemdfd VOB Teil A, § 20 Abs.
4

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum, Abt. 19/3, ViktoriastraRe 15, 44135 Dort-
mund, Tel: 0231 50-27458, Fax: 0231 50-29458,
E-Mail: mbuttwill@stadtdo.de
Ausfuhrung von Bauleistungen, Baumaf3-
nahme:

Max-Wittmann-FOS, Gewerk: Erd-/Mauer- und
Rohbauarbeiten

in Dortmund

Art und voraussichtlicher Umfang der Arbeiten:
Erd-/ Mauer-u. Rohbauarbeiten
voraussichtlicher Ausfihrungszeitraum:

Baubeginn:  06.10.2025

Bauende: 27.02.2026

Die Stadt Dortmund kommt mit dieser Be-
kanntmachung ihrer Verodffentlichungspflicht
gemdal’ § 20 Abs. 4 VOB/A nach. Da es sich um
eine beschrédnkte Ausschreibung handelt,
wurde der Bieterkreis bereits im Vorhinein fest-
gelegt. Die Erweiterung des Bieterkreises ist
nicht vorgesehen. Anfragen bzw. Bewerbungen
von zusdtzlichen Bietern kdnnen daher nur bei
zukunftigen Ausschreibungen berucksichtigt
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass zur
Minimierung des Verwaltungsaufwandes auf
die Versendung einer Eingangsbestdtigung
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auf lhre Anfrage bzw. Bewerbung verzichtet
wird.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

Stadt Dortmund, Vergabe- und Beschaffungs-
zentrum

Das Vergabe- und Beschaffungszentrum be-
absichtigt, nachfolgend ndher beschriebene
Leistung durch ein Offenes Verfahren zu ver-
geben.

Leistung:
~Storage- Ersatz Austausch Backup- Speicher-
systeme* L515/25

Bei der auszuschreibenden Leistung handelt es
sich um die Beschaffung von zwei NetApp
Speichersystemen.

Es handelt sich um eine Gesamtvergabe.

Die vollstéindige Bekanntmachung sowie die
Vergabeunterlagen stehen fUr einen uneinge-
schrénkten direkten Zugang gebuhrenfrei zur
Verflgung:
http://evergabe.nrw.de/VMPCenter.

Stadt Dortmund
Der Oberburgermeister

1079

Freitag, 1. August 2025


http://evergabe.nrw.de/VMPCenter

	Aufhebungsbescheid gem. § 48 Sozialgesetz-buch X (SGB X),
	Schauer, Thiago, geb. Am 10.05.2012,
	Aktenzeichen – 51-IW-UV-02-3650.
	Ablehnungsbescheid vom 22.07.2025
	für Ihr Kind Asal Karahwali, geb. am 15.02.2022, Aktenzeichen- 51-Lü-UV-01-5510.
	1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-sitzer
	2. Feststellung des Ergebnisses zur Wahl der Oberbürgermeisterin*des Oberbürgermeisters
	3. Terminplanung
	1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-sitzer
	2. Feststellung des Ergebnisses zur Wahl des Rates, der Bezirksvertretungen und des Regionalverbandes Ruhr
	3. Terminplanung
	1.  Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-sitzer
	2.   Feststellung des Ergebnisses zur Wahl des   Integrationsrates der Stadt Dortmund
	3.   Terminplanung
	1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Bei-sitzer
	2. Feststellung des Ergebnisses zur Stichwahl der Oberbürgermeisterin*des Oberbürgermeisters
	3. Terminplanung

